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INFORMATIONEN AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG SCHÖNFELD

n Grußwort für die Jubilare

Der Bürgermeister und der Gemeinderat der  Gemeinde
Schönfeld gratulieren  allen Jubilaren des Monats Februar 2025
sehr herzlich und  wünschen  Ihnen alles Gute, beste  Gesundheit,
Glück und  Wohl ergehen!   

n Eine kreative Sitzbank

Das Ortsbild von Schönfeld ist auf der Straße der Jugend um einen
schönen Anblick reicher geworden. Noch dazu eine äußerst zweck -
mäßige Sache. Aus dem Stumpf eines gefällten Baumes ließ Gerald
Schumann diese sehr originelle Sitzbank entstehen.  Einfach toll ist sie
geworden! Ein herzliches Dankeschön an Gerald Schumann für sein En-
gagement und diese gute Idee! Gerald Schumann hatte bereits im Som-
mer 2024 zwei Bänke für den Friedhof gespendet.  Nun bleibt zu hoffen,
dass diese schöne Bank geachtet und nicht von irgendwelchen Zerstö-
rern beschädigt wird.

OBERSCHULE SCHÖNFELD

n Papiersammlung an der Oberschule Schönfeld…

…gibt es nicht mehr. Der Förderverein der Oberschule Schönfeld hat
einstimmig beschlossen, die Papiersammlungstonne endgültig abzu-
schaffen. Vorstand Christian Richter bedankt sich hiermit bei den fleißi-
gen Sammlern, welche über Jahre die Tonne sinnvoll nutzten, um den
Schülern der Schule etwas Gutes zu tun. In guten Jahren kamen bis zu
200€ zusammen, wovon wir Trikots, Sporttaschen, die bunten Müllei-
mer und so manches Schülerprojekt unterstützen konnten. 
Der Missbrauch der Tonne als allgemeiner Müll hat aber nun so über-
handgenommen, dass es nicht mehr geht. Schimmliges Brot, Pappkis-
ten, Styropor sind kein Papier – benutzte Kondome schon gar nicht. Der
Förderverein musste oft Strafgebühren zahlen.

n Alljährliches Weihnachtskonzert 
der Oberschule Schönfeld

Wie es inzwischen zu einer schönen Tradition an unserer Schule gewor-
den ist, fand auch dieses Jahr am 20. Dezember 2024 unser alljährliches
Weihnachtskonzert statt. Da die Schule über keinen Raum verfügt, der
sowohl groß genug als
auch akustisch geeig-
net wäre, hatten wir er-
neut das Privileg, die
Kirche Schönfeld für
diese besondere Ver-
anstaltung nutzen zu
dürfen.
Unter der Leitung von
Herrn Pieroth gestalte-
ten Schülerinnen und
Schüler ein abwechs-
lungsreiches, weih-
nachtliches Pro-
gramm, das die Her-
zen der Anwesenden
berührte. Die Schul-
band beeindruckte mit
ihren professionell ein-
studierten Songs und
ist längst ein fester Be-
standteil unserer Fest-
kultur geworden. Zudem bereicherten die Klassen das Konzert mit krea-
tiven und liebevoll vorbereiteten Beiträgen.
Ein besonders stimmungsvoller Moment war das Solo von Sinja Engel-
mann aus der Schulband. Mit ihrer gefühlvollen Interpretation des be-
rühmten Liedes „Hallelujah“ von Leonard Cohen bewegte sie die Zuhö-
rer zutiefst. Für ausgelassene Fröhlichkeit sorgte der Beitrag der Klasse
5b, die den Titelsong der Serie „Weihnachtsmann und Co. KG“ vortrug –
ein Highlight, bei dem das Publikum begeistert einstimmte.
Die gesamte Schulgemeinschaft trug zur feierlichen Atmosphäre bei,
 indem alle gemeinsam bekannte Weihnachtslieder sangen. Durch das
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Programm führte souverän der Schülerrat. Besonders besinnlich waren
die Worte von Frau Scholz und Herrn Liewald, die zum Nachdenken
 anregten und die weihnachtliche Botschaft aufgriffen. So wurden alle
Gäste mit einer warmen und festlichen Stimmung in die Ferien verab-
schiedet. Ein herzlicher Dank gilt allen, die das Konzert ermöglicht haben
– ob auf oder hinter der Bühne. Ein besonderer Dank geht an die Schön-
felder Kirchgemeinde, die uns erneut ihre Räumlichkeiten zur Verfügung
stellte. Mit diesem Rückblick auf einen gelungenen und besinnlichen
Jahresabschluss wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein
frohes und gesundes neues Jahr!

Ihre Gemeinschaft der Oberschule Schönfeld

n Bilder einer Projektwoche

Wie schon seit Jahren hatte unsere Schule ihre Projektwoche zum The-
ma „Wir leben Demokratie“ im November.
Die 5. Klassen beschäftigten sich im Heimatprojekt mit Fischen und be-
suchten die Teichwirtschaft, wo sie mit leckeren Fischnuggets verköstigt
wurden und sich über den Betrieb und die dort gezüchteten Arten kun-
dig machen durften. Aber das war noch nicht alles. In dem wunderschö-
nen Traumschloss Schönfeld wurde unseren Jüngsten eine Führung an-
geboten. Dabei durften sie vielleicht zum ersten Mal das herrliche Ge-
bäude von Innen anschauen und den vielen spannenden Sagen rund
ums Schloss lauschen. 
Die 6. Klassen unternahmen eine kleine Weltreise im Klassenzimmer und
lernten Kinder aus verschiedenen Ländern weltweit und ihre Lebens-
träume kennen.  Es wurde ein Film geschaut, Spiele aus verschiedenen
Regionen unserer Erde gespielt, Körbe geflochten und gebastelt. Als
große kunterbunte Sammlung der vielen neuen Informationen entstan-
den Lapbooks, in denen die Kinder Briefe an ihre Filmhelden schrieben
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und Steckbriefe erarbeiteten, aber auch sich mit ihren eigenen Lebens-
träumen und Zielen beschäftigten.
Die Klassen 7a und 7b besuchten im Zuge des Olympiaprojektes ein
 Judo-Training und hatten auch in der Schule verschiedene Sportaktivi-
täten ausprobieren dürfen. Es entstanden tolle Plakate zu verschiede-
nen Sportthemen.
Die Klassen 8 beschäftigten sich mit Anne Frank. So wurde die dramati-
sche Schilderung des jungen Mädchens mit neuen Leben gefüllt und in
die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler transferiert. Unter ande-
rem sollten die Schüler mit der Zuhilfenahme einer KI für Anne Frank
 einen eigenen Account für soziale Medien anlegen und sich damit
 besser und intensiver mit dem Mädchen, ihren Tagebüchern und ihrer
Lebenswelt befassen und einen tieferen Zugang zur Grausamkeit von
Diktaturen, der Ungerechtigkeit und der Ohnmacht des Einzelnen inner-
halb der NS-Zeit erhalten.
Die 9. Klassen fand man bisweilen in der Küche. Es wurden verschiede-
ne Köstlichkeiten aus aller Welt zubereitet und genossen. Aber auch mit
den dazugehörigen Ländern beschäftigt und so der Horizont der jungen
Menschen erweitert. Außerdem hatten unsere 9er die Möglichkeit, sich
mit Herrn Bieler in der Graffiti-Technik zu probieren.
Die 10. Klassen sah man nur wenig. Tief versunken verteilt über die gan-
ze zweite Etage und in vielen selbstgefundenen Gruppen aufgeteilt,
führten sie mit und gegeneinander und mit den Lehrenden viele Diskus-
sionen und Debatten zu politischen Themen. Dabei arbeiteten sie sich
zu selbstgewählten Teilthemen unserer Demokratie und setzten sich mit
den verschiedenen demokratischen Werkzeugen unseres Systems aus-
einander und reflektierten ihre eigenen Meinungen. Dabei entstand ein
Portfolio angefüllt mit Wissen und eigener praktisch angewandter Ausei-
nandersetzung mit allem, was die jungen Menschen von heute bewegt.
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VEREINSNACHRICHTEN

n Glühweinfest Liega

Am 05.12.2024 überraschte der Weihnachtsmann die Besucher des
Glühweinfestes in der Gaststätte „Zum Wegweiser“ in Liega. Wer ein
Gedicht aufsagen oder ein Lied vortragen konnte, wurde vom guten
Weihnachtsmann mit kleinen Naschereien belohnt. Alle Kinder und auch
Oma Sonja (rechts neben dem Weihnachtsmann) waren begeistert.

n Weihnachtsfeier

Am 13.12.2024 fand die Weihnachts-
feier und gleichzeitig der Jahresab-
schluss der Jugendfeuerwehr Böhla
b. O. statt. Es wurden Vogelplätzchen
hergestellt, gespielt und natürlich kam
auch der Weihnachtsmann mit tollen
Geschenken vorbei. 

Die Kinder sowie die Jugendwarte
wünschen allen ein gesundes und
glückliches Jahr 2025.

n 66. Rassegeflügelschau 
des Rassegeflügelzucht vereins Schönfeld e.V.

74 Jahre Rassegeflügelzucht in Schönfeld

Traditionell zum Wochenende des 3. Advent fand am 15./16.12.2024 die
diesjährige Rassegeflügelschau des Rassegeflügelzuchtvereins Schönfeld
und Umgebung e.V. in der Mehrzweckhalle am Schloss in Schönfeld statt.
Wie auch schon in den vergangenen Jahren fand die Schau überaus gro-
ßen Anklang bei Ausstellern und zahlreichen Besuchern. 64 Züchter aus
dem Landkreis, den angrenzenden Kreisen und auch aus Brandenburg
stellten ihre insgesamt 480 Tiere zur Bewertung.
In diesem Jahr war die Vielfalt der Rassen und die Qualität der ausgestell-
ten Tiere und damit die Attraktivität der Schau besonders bemerkenswert.
Deshalb vergaben die Preisrichter 10 mal die Höchstnote "Vorzüglich" und
18 mal die Note "Hervorragend". Somit konnten sich viele Preisträger über
besondere Ehrungen, wie die Vergabe der Bundesmedaille und der Lan-
des- und Kreisverbandsmedaillen freuen.
Der größte Ansporn für jedes Mitglied eines Vereins ist es, neben dem be-
sonderen Interesse seiner Tiere, auch den Titel des Vereinsmeisters zu er-
ringen. Dies gelang in diesem Jahr wiederholten Male bei Wassergeflügel
und auch gleich bei den großen Hühnern und auch den Zwerghühnern
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 Armin Küllmann aus
Welxande. Er ist damit
dreifacher Vereinsmeis-
ter, was es in der lang-
jährigen Vereinsge-
schichte so noch nicht
gab. Ebenfalls zum wie-
derholten Male wurde
bei der Kategorie Tau-
ben André Riemer mit
Thüringer Schnippen
Vereinsmeister.
Allen Preisträgern und
Platzierten gilt unser
Glückwunsch und die
Anerkennung, in nach
wie vor schwierigen Zei-
ten die Freude am

Hobby der Rassegeflügelzucht nicht zu verlieren, sondern immer wieder
neu zu beleben und auch für die Jugend so attraktiv zu gestalten, um sie zu
begeistern. Denn unser gemeinsames hohes Ziel ist es, das Kulturerbe der
Rassegeflügelzucht zu erhalten und zu pflegen, um die wunderbare Vielfalt
der Rassen für die Nachwelt zu erhalten. Dazu braucht es auch die Jüngs-
ten, die in unsere Reihen nachrücken. Es ist ein Grundbedürfnis, nicht nur
den Mitgliedern für die überaus fleißige Vorbereitung, Ausgestaltung und
der notwendigen Nachbereitung der Schau zu danken, sondern ebenso
besonderen Dank an die zahlreichen Sponsoren, die mit Geld- und Sach-
spenden eine höchst attraktive Tombola ermöglicht haben und uns durch
die Bereitstellung des Vereinsmeisters und der Ausrüstung unterstützen,
auszusprechen. Das sind: Sächs. Milcherzeugergenossenschaft Quersa
e.G.; Bürgermeister F. Lindenau, Schönfeld; Feinbäckerei Tobolik Skäß-
chen; Floristenhof Franke, Schönfeld; Landwirt Chris Ekelmann, Schön-
feld; Fleischerei Schempp Tauscha; Gärtnerei Hübner, Schönfeld; Automo-
bilservice J. Griesche Lampertswalde; Lampertswalder Sachsenland
Agrar; Landhandel Heinrich, Blochwitz; Hofgut Noack, Welxande; Landwirt
M. Steinborn, Schönfeld; Landwirt Th. Henke, Schönfeld; R.MTD Simon
Johne Schönfeld; Landesverband; Reifenservice Sandra Klinge Schönfeld;
Bezirksverband; Kreisverband Großenhain; Gemeinde Schönfeld; 3m5.
Computerservice St. Jahn Schönfeld; Busbetrieb Schäfer Blochwitz; Gast-
hof Zum Wegweiser Liega; FÄ für Allgemeinmedizin Desiree Johne Schön-
feld; Agrargenossenschaft Dobra; Zahnarzt Dr. Matthias Otto Schönfeld;
Rumak Transporte Schönfeld; Teichwirtschaft Schönfeld; Landwirt Seb.
Tanner Thiendorf; KSG- Bau Lampertswalde; Elsner PAC Jungpflanzen
Thiendorf; Aufzugtechnik Medger Schönfeld; GDS Getränke Schönfeld;
Bauservice Ronny Hein Lampertswalde; Fliesenleger D. Schneider Quersa;
„Der Touristik“ Anette Spieker Poguntke Schönfeld; Landwirt Bernd Söllner
Quersa; Baywa Landtechnik Großenhain; Tieku Mühlbach; Frank Leu-
schner Schönfeld; Putzbau R. Steinborn Schönfeld; KSB Menzel Krauß-
nitz; Sachsen Shuttle Naumann Liega; Fliesenleger Enrico Uschner; Dach-
decker M.Wannrich Großenhain; Hausmeisterservice Unglaub Lamperts-
walde; Maler Menzel Kraußnitz; Inholz Richter Kraußnitz; Bäckerei Lerch
Linz; Gaststätte Palmbaum Linz; Geflügelverein Ortrand; Schlachterei Mar-

kus Ekelmann Schönfeld
sowie Mitglieder des Ras-
segeflügelvereins und viele
andere. Uns bleibt in höchs-
ter Zufriedenheit über das
Erreichte, das Engagement
aller genannten Helfer und
Unterstützer des Vereins
hiermit zu würdigen und ih-
nen, sowie allen Freunden
der Geflügelzucht und Bür-
gern ein gesundes und er-
folgreiches 2025 zu wün-
schen. Mit dem Züchter-
gruß „GUT ZUCHT!“

Der Vorstand des Rasse -
geflügelzuchtverein Schön-
feld und Umgebung e.V., 

n Der Männerchor hatte im November zwei Höhepunkte

Als erstes hatten wir
am 16. November
2024 einen Auftritt bei
unserem Sanges-
freund Siegmar Dör-
schel zu seinem 65.
Geburtstag. Dazu
durften wir ihn noch
zur 25-jährigen Mit-
gliedschaft in unserm
Chor beglückwün-
schen. Es war ein sehr
schöner Abend, der
den Sängern und dem
Publikum unter der
Leitung von Hendrik
Noack großen Spaß
gemacht hat. Zum
zweiten haben wir,
wenn auch sehr früh,
am 22. November
2024 unsere Weihnachtsfeier gefeiert. Mit einem sehr schönen Abend-
essen, reichlich Getränken und frohen Weihnachtsliedern, die von Chor-
leiterin Manja auf dem Keyboard begleitet wurden, war es ein gelunge-
ner Abend. Auch dieses Mal konnten wir eine Ehrung für einen langjähri-
gen Sänger austeilen. Wir ehrten Ronny Richter für 10 Jahre Singen im
Chor. Damit wir auch weitere schöne Chorproben und Auftritte gestalten
können, laden wir herzlich alle ein, die Freude am Singen haben. Die Ter-
mine für die Proben stehen auf dem Bild und finden in der Speisehalle
oder im Schlosscafé statt.

n Termine der nächsten Chorproben mit Manja Wenzel

Wochentag            Zeit                               Datum
Dienstag                 19:30 Uhr                      14.01.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      11.02.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      25.02.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      11.03.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      25.03.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      15.04.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      29.04.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      06.05.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      20.05.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      10.06.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      17.06.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      08.07.2025
Dienstag                 19:30 Uhr                      15.07.2025

Sommerpause vom 22.07. bis 05.08.2025
Änderungen können kurzfristig bekannt gegeben werden.
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KIRCHEN

n Unsere Gottesdienste im Februar 2025

n Monatsspruch: 
Du tust mir kund den Weg zum Leben.                 Psalm 16, 11  

02. Februar – Letzter Sonntag nach Epiphanias 
Dankopfer: Gesamt-kirchl. Aufgaben der VELKD
Schönfeld       10.30 Uhr Gottesdienst
                       Kindergottesdienst (Pfarrhaus)

09. Februar – 4. Sonntag vor der Passionszeit
Dankopfer: Eigene Gemeinden
Ponickau        10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Linz                 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

16. Februar – Septuagesimae
Dankopfer: Besondere Seelsorgedienste 
Schönfeld       09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrhaus)

23. Februar – Sexagesimae
Dankopfer: Eigene Gemeinden
Ponickau        10.30 Uhr Gottesdienst Prädikant Vesper
Linz                 09.00 Uhr Gottesdienst Prädikant Vesper

INFORMATIONEN AUS DER 
GEMEINDEVERWALTUNG SCHÖNFELD

INFORMATIONEN AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG
LAMPERTSWALDE UND SCHÖNFELD

n Junge Menschen für ein 
politisches Freiwilligenjahr gesucht

Noch bis zum 31. März 2025 können sich Jugendliche und junge
 Erwachsene für ein politisches Freiwilligenjahr in Sachsen bei der
 Sächsischen Jugendstiftung bewerben. Das FSJ Politik bietet jungen
Menschen die Chance, hinter die Kulissen von politischer Bildung,
 Verwaltung, Gedenkstätten oder Interessenvertretungen zu blicken und
selbst aktiv zu werden.
Das FSJ Politik richtet sich an junge Menschen im Alter von 16 bis 26
Jahren, die Interesse an politischen Themen haben und sich engagieren
möchten. Die Freiwilligen erhalten ein monatliches Taschengeld von 380
Euro. Der neue Jahrgang startet am 1. September 2025.

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter:
www.saechsische-jugendstiftung.de/machen-statt-meckern

Diese besondere Form des Freiwilligen Sozialen Jahres bietet jungen
Menschen eine einzigartige Gelegenheit, in die politische Arbeit einzu-
tauchen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Die Einsatzbereiche
sind vielseitig: Sie reichen von der Organisation und Begleitung von Ver-
anstaltungen über Recherchen und Analysen bis hin zur Betreuung von
Social-Media-Kanälen. Zusätzlich nehmen die Freiwilligen an 25 Bil-
dungstagen teil. Diese Seminare bieten Raum für Austausch, Netzwer-
ken und die vertiefte Auseinandersetzung mit politischen Themen.

Informationen zur Sächsischen Jugendstiftung als Träger des FSJ-Politk
Die Sächsische Jugendstiftung wurde 1997 auf Beschluss des Sächsi-
schen Landtags gegründet. Ihr Hauptziel besteht darin, junge Menschen
für sinnstiftendes Engagement zu begeistern. Dabei legt die Stiftung be-
sonderen Wert auf die Förderung von politischer Bildung, sozialer Kom-
petenz sowie globaler und lokaler Solidarität - wichtige Säulen für eine
funktionierende Gesellschaft. Die Sächsische Jugendstiftung initiiert ei-
gene Programme und unterstützt zudem gezielt Initiativen, die im Frei-
staat Sachsen wirken und verwurzelt sind.

n Landratsamt Meißen sucht Naturschutzhelferinnen
und -helfer

Aufruf zur Mitarbeit im ehrenamtlichen Naturschutzdienst
Im ehrenamtlichen Naturschutzdienst haben Bürgerinnen und Bürger
des Landkreises Meißen die Möglichkeit, sich am Schutz der heimi-
schen Natur zu beteiligen und diese in gutem Zustand für die nächsten
Generationen zu erhalten. Naturschutzhelferinnen und -helfer unterstüt-
zen die Verwaltung des Landkreises Meißen bei der Wahrnehmung der
Aufgaben einer unteren Naturschutzbehörde. Zu dieser Tätigkeit wird
man durch den Landkreis förmlich bestellt und erhält eine Urkunde so-
wie einen Dienstausweis. Angeleitet durch die untere Naturschutzbehör-
de und die Kreisnaturschutzbeauftragten kümmern sich Naturschutz-
helferinnen und -helfer um die Pflege und den Schutz der natürlichen
Umwelt. So werden Schutzgebiete, Pflanzen und Tiere kontrolliert, be-
obachtet und dokumentiert, Biotope gepflegt, Fortpflanzungsstätten für
Tierarten eingerichtet, Tierwanderungen betreut oder Schutzgebiete vor
Schäden bewahrt. Zum 1. Mai 2025 werden die ehrenamtlichen Natur-
schutzhelfenden für nachfolgende fünf Jahre bestellt. Dabei sollen den
beauftragten Naturschutzhelferinnen und Naturschutzhelfern eigene
Verantwortungsbereiche (Schutzgebiete und -objekte) zugewiesen wer-
den. Noch wichtig zu wissen: Geregelt ist der ehrenamtliche Natur-
schutzdienst im § 42 des Sächsischen Naturschutzgesetzes. Wessen
Interesse für diese interessante und verantwortungsvolle Aufgabe ge-
weckt ist, kann sich gern an die untere Naturschutzbehörde wenden.
Gern beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fragen oder
stellen den Kontakt zu den Kreisnaturschutzbeauftragten her. 
Informationen zum Thema und die Kontaktdaten finden Interessierte auf
der Website: https://www.kreis-meissen.de/Naturschutzdienst
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 Zertifikat eingesetzt. Wir  drucken mit Bio- Farben: DDF  Superior PSO Bio. 

n Wichtige Änderung im Einwohnermeldeamt!!!

Gemäß dem Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-,  Ausweis-
und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen dürfen ab dem 1. Mai
2025 ausschließlich digitale Lichtbilder für die Beantragung hoheitli-
cher Dokumente genutzt werden. Das bedeutet, dass ab dem 1. Mai
2025 bei der Antragstellung von Personalausweisen, Reisepässe
sowie entsprechende vorläufige Dokumente digitale Lichtbilder
genutzt werden müssen. Papierbasierte bzw. ausgedruckte
Passbilder sind dann nicht mehr zulässig. 
Ab diesem Stichtag werden Lichtbilder in unserer Gemeinde -
verwaltung direkt bei Antragstellung erstellt. Somit entfällt der Gang
zum Fotografen und ist insbesondere für unsere älteren  Bürgerinnen
und Bürger eine erhebliche Erleichterung. Für die Lichtbildaufnahmen
entsteht eine Gebühr in Höhe von 6,00 Euro.



16

GEMEINDEBLATT – Mitteilungsblatt der Gemeinden Lampertswalde und Schönfeld mit Ortsteilen Ausgabe vom 27.01.2025

INFORMATIONEN AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG LAMPERTSWALDE UND SCHÖNFELD

n Informationen über die Hebesatz-Satzung der Gemeinde Lampertswalde sowie über die Grundsteuerreform

In der Gemeinderatssitzung vom 07.01.2025 hat der Gemeinderat mehrheitlich der Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer
 zugestimmt. Die daraus folgende Satzung, wird ebenfalls in diesem  Gemeindeblatt bekannt gegeben. Um Klarheit über die Beweggründe des Ge-
meinderates zu schaffen, sollen im Folgenden die wichtigsten Punkte erläutert werden. 

Grundsteuer Allgemein
Grundlage für die zu erhebenden Grundsteuern bildet das Grundsteuergesetz. Es wird in die Grundsteuer A (agrarisch) für Land- und Forstwirtschaft
sowie in Grundsteuer B (baulich) für bebaute und unbebaute Grundstücke unterscheiden. In Bezug auf die Festsetzung der Hebe sätze, hat die Kom-
mune das Recht der Selbstverwaltung. Das bedeutet, die Gemeinde kann die Hebesätze nach eignem Ermessen anpassen. Die Hebesätze liegen
aktuell für die Grundsteuer A bei 285 v.H. sowie für die Grundsteuer B bei 390 v.H.. 
Die Grundsteuer ist eine wichtige und stabile Einnahmequelle der  Gemeinde. Die Einnahmen verbleiben vollends bei der Gemeinde  Lampertswalde,
es erfolgen keine Abgaben an Bund oder Land. Die  Gemeinde Lampertswalde finanziert mit diesen Einnahmen insbesondere freiwillige Aufgaben,
bspw. Spielplätze und Sportplätze, Senioren feiern, Gemeindebibliothek sowie die jährlich stattfindenden Dorf- und Heimatfeste. 

Grundsteuerreform
Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 10.04.2018 wurde die
Einheitsbewertung zur Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt. In den
darauffolgenden Jahren fanden mehrere Gesetzgebungsverfahren statt,
in dessen Folge jeder Grundstückbesitzer zum Zeitpunkt 01.01.2022 ver-
pflichtet wurde, eine Grundsteuererklärung abzugeben. 
Alle Bescheide sowie die Hebesatz-Satzung sind Kraft Gesetz zum
31.12.2024 ausgelaufen, aus diesem Grund ergibt sich die zwingende
Notwendigkeit einer aktualisierten Hebesatz-Satzung sowie neuer
 Bescheide. 
Im Zuge der Reform des Grundsteuergesetzes wurde die Berechnung
des Grundsteuermessbetrages neugestaltet. Die bis Ende 2024 gelten-
den (veralteten) Einheitswerte zum Stand 01. Januar 1935 werden durch
den Grundsteuerwert ersetzt. 
Der Grundsteuerwert setzt sich hauptsächlich aus Wohnfläche, Baujahr,
Bodenrichtwert sowie fiktive Miete zusammen und wird für jedes Steuer-
objekt (=Grundstück) individuell festgelegt. Der resultierende Grundsteu-
erwert wird mit der Steuermesszahl multipliziert. Die Steuermesszahl ist
eine feste Größe, abhängig von der Grundstücks- und Gebäudeart. Er-
gebnis der Berechnung ist der Grundsteuermessbetrag, dieser wird der
Gemeinde elektronisch bekanntgegeben und mit dem Hebesatz multipli-
ziert. Daraus entsteht die jährlich zu entrichtende Grundsteuer. 

Hochrechnung der Hebesätze
Gemeinsame Zielsetzung der Landesdirektion Sachsen und des Sächsischen Städte- und Gemeindetages ist es, die Grundsteuerreform
 aufkommensneutral zu gestalten. Ein aufkommensneutraler Hebesatz liegt vor, wenn das örtliche Grundsteueraufkommen 2025 analog dem
Grundsteueraufkommen des Jahres 2024 ist. Dies ist eine Gesamtbetrachtung der Gemeinde und kann nicht für jeden Bürger gewährleistet werden.
Für die Gemeinde Lampertswalde wurde seitens des Sächsischen Ministeriums der Finanzen ein aufkommensneutraler Hebesatz für die Grundsteu-
er B von 455-550 v. H. prognostiziert. 
Im Zuge der Hebesatzentscheidung wurden folgende Berechnungen durch die Gemeinde Lampertswalde erstellt: 
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Die Gegenüberstellung des Gesamtaufkommens weist eine Differenz von 98.940,45 € auf. Die Kommune würde mit den aktuellen Hebesätzen jedes
Jahr rund 99.000,00 € weniger Einnahmen erzielen. 
Im nächsten Schritt wurde der aufkommensneutrale Hebesatz errechnet. Ziel hierbei ist das Erreichen des Grundsteueraufkommens 2024 durch An-
passung der Hebesätze: 

Bei einem Hebesatz für die Grundsteuer A von 285 v. H. und für die Grundsteuer B von 500 v. H. liegt das Grundsteueraufkommen mit 498.911,54 €
im Bereich des Aufkommens 2024. 

Berechnung Grundsteuer: 
Grundsteuermessbetrag                           x                      Hebesatz                                   = Grundsteuer aufkommen
                                                                 
(kein Einfluss der Kommune,                                            (einziger Einfluss-
Festgestellt durch Finanzamt)                                          faktor der Kommune) 

Um das entsprechende Grundsteueraufkommen zu erreichen, muss der Hebesatz massiv angehoben werden. Grund dafür ist ein deutlich
 gesunkener Grundsteuermessbetrag.   
Diese Reduzierung ist hauptsächlich auf Gewerbegrundstücke zurück zu führen. Die größten Grundsteuerzahler der Gemeinde Lampertswalde sind
zugleich Gewerbegrundstücke, siehe dazu folgende Übersicht: 

In Folge des stark gesunkenen Messbetrages, sinken auch die Einnahmen aus Grundsteuer. Im oben abgebildeten Schema mit verschiedenen He-
besätzen angegeben. 
Problematisch im Rahmen der Grundsteuerreform ist die bevorzugte Berechnung für Gewerbegrund- stücke. Diese führt zu einem insgesamt gerin-
gerem Messbetrag und somit zu steigenden Hebesätzen. Dem Gemeinderat ist bewusst, dass eine Umverteilung der fehlenden Einnahmen resultie-
rend aus Gewerbegrundstücken, auf private Haushalte nicht umsetzbar ist. Aus diesem Grund wurde ebenfalls die Anhebung des Hebesatzes zur
Gewerbesteuer geprüft. 

Anhebung Hebesatz zur Gewerbesteuer
Mit einem aktuellen Hebesatz von 390 v.H. und einem Aufkommen im Jahr 2024 von 1.324.254,00 € stellt die Gewerbesteuer ebenfalls eine wichtige
Einnahmequelle der Gemeinde Lampertswalde dar.
Problematisch ist jedoch, dass das Gewerbesteueraufkommen sehr unsicher und in großem Maße von der wirtschaftlichen Lage abhängig ist. Kurz
gesagt, erwirtschaften die Unternehmen keine Gewinne, erhält die Kommune keine Gewerbesteuer. 
Des Weiteren muss beachtet werden, dass 35% der Einnahmen aus Gewerbesteuer durch die Gewerbesteuer-Umlage an Bund und Land angeführt
werden muss. 

Entscheidung und Beschluss 
Mit Beachtung und Abwägung aller vorgenannten Faktoren hat der Gemeinderat folgende Hebesätze beschlossen: 

für die Grundsteuer A: 315 v. H. 
für die Grundsteuer B: 420 v. H.
für die Gewerbesteuer: 410 v. H. 
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Wichtig zu beachten ist, dass die Anhebung der Hebesätze keiner Steuererhöhung gleichkommt. Dazu ein anonymisiertes Beispiel aus dem
Gemeindegebiet Lampertswalde: 

Die Grundsteuerreform hat zu einer Veränderung des Messbetrages geführt, die Grundstücke wurden nach den tatsächlich aktuell vorliegenden Tat-
sachen bewertet. Eine Hebesatz-Anhebung pauschal mit einer Erhöhung der Grundsteuern gleichzusetzten ist nicht korrekt. Das Beispiel zur Haus-
nummer 23 zeigt deutlich, dass hier weitaus weniger Grundsteuer fällig wird. Wohingegen Hausnummer 19, insbesondere durch den gestiegenen
Messbetrag, auch ohne eine Änderung des Hebesatzes mehr belastet wird. 
Das Gesamtbild der Einnahmen nach Anpassung der Hebesätze sieht wie folgt aus (Prognoserechnung): 

Auch nach der Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes verbleiben  Mindereinnahmen von 65.644,05 €. Diese sollen durch Mehreinnahmen in der
Gewerbesteuer in Höhe von 67.914,16€ kompensiert werden,  vorausgesetzt das Aufkommen zur Gewerbesteuer bleibt stabil. 
Damit hat der Gemeinderat der Gemeinde Lampertswalde eine moderate Erhöhung der Hebesätze beschlossen, die alle Bereiche trifft um so das
Einnahmendefizit ausgleichen zu können. Diese Entscheidung ist zukunftsorientiert und sichert eine fortwährende Erfüllung der (insbesondere frei-
willigen) Aufgaben der Gemeinde. 
Die Verwaltung wird im 2. Halbjahr 2025 die festgelegten Hebesätze prüfen und dem Gemeinderat Bericht erstatten. Eine Absenkung der Hebesätze
ist rückwirkend zum 01.01. bis zum Ende des Jahres  möglich, eine Anhebung der Hebesätze ist rückwirkend bis zum 30.06. möglich. Für weitere
Rückfragen können Sie sich gern an die Kämmerei,  Gemeindeverwaltung Schönfeld wenden.
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n Lichtraumprofil kontrollieren!

Immer wieder gibt es Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern auf Behinde-
rungen im öffentlichen Straßenraum, die von Sträuchern oder  Hecken, von
überhängenden Ästen oder von Unkrautbewuchs  ausgehen. Besonders
gefährlich dann, wenn Fuß- oder Radwege so eingeengt werden, dass
Radfahrer oder Passanten auf die Straße  ausweichen müssen.  Daher soll-
ten alle Grundstückseigentümer darauf achten, dass von den Anpflanzun-
gen auf ihren Grundstücken keine Gefährdungen für die  Allgemeinheit
ausgehen. Hier haben die Grundstückseigentümer eine Verkehrssiche-
rungspflicht, der sie rechtzeitig nachkommen müssen. Die Eigentümer von
Bäumen, Sträuchern und Hecken an öffentlichen Straßen sind verpflichtet,
Anpflanzungen zurückzuschneiden.Form- und Pflegeschnitte von Hecken
und Sträuchern sind keine nach Landschaftsgesetz verbotenen Maßnah-
men. Sie sind jederzeit erlaubt. Die naturschutzrechtlichen Bestimmungen
(siehe unter der Skizze) sind einzuhalten. Grundsätzlich sind für Straßen
und Wege folgende Lichträume freizuhalten:  (siehe Skizze!) Beachten Sie
das Lichtraumprofil, wenn Ihr Grundstück an die öffentliche Verkehrsfläche
angrenzt. Die Anpflanzungen sollen bis zu einer Höhe von 2,50 m nicht
über Geh- und Radwege ragen und über Straßen nicht bis zu einer Höhe
von 4,50 m. Die seitliche Begrenzung des Lichtraumprofils beträgt Inner-
orts 0,25 m und bei Fahrbahnen ohne Gehweg 0,75 m. Außerorts ist ein Si-
cherheitsraum nach beiden Seiten jeweils vom äußeren befestigten Fahr-
bahnrand gemessen von mindestens 1,25 m einzuhalten. Mit Rücksicht
auf die Belaubung der Bäume und Sträucher im Sommer und den größe-
ren Durchhang der Äste und Zweige ist es zweckmäßig, die Maße des vor-
geschriebenen Lichtraumprofils um jeweils 0,50 m zu erweitern. Verkehrs-
zeichen und Straßenlampen sind von jeglichem Bewuchs freizuhalten.
Sträucher und Anpflanzungen im Bereich von Kurven und Kreuzungen
sind möglichst niedrig zu halten, um Sichtbehinderungen auszuschließen.
Es muss ganzjährig gewährleistet sein, dass das Lichtraumprofil freigehal-
ten wird, da die Müllfahrzeuge sonst nicht ohne Beeinträchtigungen ihre
Arbeit durchführen können. Kommt ein durch einen in den Lichtraum hi-
neinragenden oder hineinstürzenden Ast oder Baum ein Straßenbenutzer
oder dessen Fahrzeug zu Schaden, ist der Eigentümer schadenersatz-
pflichtig. Wir bitten die Grundstückseigentümer, im Interesse der Verkehrs-
sicherheit und der Unfallverhütung, diese Vorschriften zu beachten und
Äste, Hecken und Sträucher regelmäßig zu kontrollieren und entspre-
chend zurückzuschneiden. In diesem Zusammenhang sind die Bäume
auch auf Windbruch und Trockenheit (Totholz) zu überprüfen.
Hinweis auf naturschutzrechtliche Bestimmungen:
Bei der Freihaltung von Gehwegen und Straßen sind während der Vegeta-
tionsperiode vom 1. März bis 30. September die Bestimmungen des Na-
turschutzgesetzes zu beachten. Nach § 43 Abs. 2 Nr. 1 Naturschutzgesetz
ist es in dieser Zeit verboten, Hecken, lebende Zäune, Bäume, Gebüsche
und Röhrichtbestände zu fällen, zu roden oder auf andere Weise zu zerstö-
ren, abzuschneiden oder erheblich zu beeinträchtigen. Diese Vorschrift
soll vor allem dem Schutz von Lebensstätten wild  lebender Tiere dienen.
Das Verbot gilt jedoch u.a. nicht für Maßnahmen, die zur Gewährleistung
der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs notwendig wer-
den, sowie für Form- und Pflegeschnitte zur  Beseitigung des Zuwachses
von Pflanzen. Die Maßnahmen sind jedoch möglichst schonend auszufüh-
ren. In  Zweifelsfällen kann die zuständige untere Naturschutzbehörde
beim Landkreis Meißen weitere Auskünfte geben. Für Ihre Mitwirkung
 danken wir Ihnen. Bauverwaltung Schönfeld
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n Hebesatz-Satzung der Gemeinde Lampertswalde 

Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7. August 1973
(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), des § 16 Gewerbesteuergesetz
(GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) und des § 7 Absatz 4 Sächsisches
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)  in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 876)  i.
V. m. § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl.
S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024
(SächsGVBl. S. 500) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lampertswal-
de in seiner Sitzung am 07.01.2025 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Lampertswalde erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-
den Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grund-
steuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
auf der Steuermessbeträge 315 v. H.

b) für bebaute und unbebaute Grundstücke (Grundsteuer B) auf 
der Steuermessbeträge 420 v. H.

2. Für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge 410 v. H.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hebe-
satzsatzung vom 26.02.2024 außer Kraft. 

Lampertswalde, den 08.01.2025         

gez. Rene Venus 
Bürgermeister der Gemeinde Lampertswalde

Hinweis:

Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGemO zustan-
de gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist die Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



C
M
Y
K

20

GEMEINDEBLATT – Mitteilungsblatt der Gemeinden Lampertswalde und Schönfeld mit Ortsteilen Ausgabe vom 27.01.2025

INFORMATIONEN AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG LAMPERTSWALDE UND SCHÖNFELD

n Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde Lam-
pertswalde wird in der Zeit vom 3. Februar 2025 bis 7. Februar
2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Gemeindever-
waltung Schönfeld, Einwohnermeldeamt, Straße der MTS 11,
01561 Schönfeld (barrierefreier Zugang) für Wahlberechtigte zur
Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre ge-
mäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätes-
tens am 7. Februar 2025 bis 11:00 Uhr, bei der Gemeindeverwal-
tung Schönfeld, Einwohnermeldeamt, Straße der MTS 11, 01561
Schönfeld Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
 erhalten bis spätestens zum 2. Februar 2025 eine Wahlbenach-
richtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
 einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 154
 Meißen
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-

zirk) dieses Wahlkreises 
• oder 
• durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1
der Bundeswahlordnung (bis zum 2. Februar 2025) oder die
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1
der Bundeswahlordnung (bis zum 7. Februar 2025) versäumt
hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder
der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung
entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2025, 15.00 Uhr, bei der Ge-
meindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt
werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt
werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage,
15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-umschlag und
• ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle ab-
senden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00
Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen
Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Schönfeld, 27.01.2025

gez. Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld

Gemeinde Schönfeld
Wahlamt
Straße der MTS 11
01561 Schönfeld
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INFORMATIONEN AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG LAMPERTSWALDE UND SCHÖNFELD

Anlage 27 (zu § 48 Absatz 1 BWO)

n Wahlbekanntmachung

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde Lampertswalde ist in folgende 8 Wahlbezirke eingeteilt: 

Wahlbezirk      Abgrenzung des Wahlbezirks              Lage des Wahlraums 
                                                                                 (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.)

001                   Ortsteil Adelsdorf                                    Dorfgemeinschaftshaus Adelsdorf, OT Adelsdorf, Adelsdorfer Dorfstraße 4, 
                                                                                 01561 Lampertswalde

002                   Ortsteil Blochwitz                                   Dorfgemeinschaftshaus Blochwitz (EG Bar), OT Blochwitz,  
                  Ortsteil Brößnitz                                      Alte Hauptstraße 3a, 01561 Lampertswalde

003                   Ortsteil Brockwitz                                   Feuerwehr Brockwitz, Versammlungsraum, OT Brockwitz, Dorfanger 14 C, 
                                                                                 01561 Lampertswalde

004                   Ortsteil Lampertswalde                          Gemeindeverwaltung Lampertswalde, Ortrander Straße 2, 01561 Lampertswalde   
                  Ortsteil Mühlbach

005                   Ortsteil Oelsnitz                                      Herrenhaus Oelsnitz, Versammlungsraum, OT Oelsnitz, Am Park 1, 01561 Lampertswalde         
                  Ortsteil Niegeroda

006                   Ortsteil Quersa                                       Haus der Generationen, OT Quersa, Hauptstraße 39, 01561 Lampertswalde
007                   Ortsteil Schönborn                                 Altes Gemeindeamt Schönborn, OT Schönborn, Dorfstraße 33, 01561 Lampertswalde
008                   Ortsteil Weißig a.R.                                Feuerwehr Weißig am Raschütz, Versammlungsraum, OT Weißig a.R., 

                                                                                 An der Mühle 3, 01561 Lampertswalde

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 13. Januar 2025 bis 02. Februar 2025 übersandt worden
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses
um 15:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Lampertswalde, Ortran-
der Straße 2, 01561 Lampertswalde zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler
haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kenn-
worts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis
für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden,
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehör-
de einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten,
dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben
 werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertre-
ter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des
Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des
Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Die Gemeindebehörde
Gemeinde Schönfeld
Wahlamt
Straße der MTS 11
01561 Schönfeld

Lampertswalde, 27.01.2025

gez. Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld
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INFORMATIONEN AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG LAMPERTSWALDE UND SCHÖNFELD

n Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde
Schönfeld wird in der Zeit vom 3. Februar 2025 bis 7. Februar 2025
während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwal-
tung Schönfeld, Einwohnermeldeamt, Straße der MTS 11, 01561
Schönfeld (barrierefreier Zugang) für Wahlberechtigte zur
 Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre
 gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätes-
tens am 7. Februar 2025 bis 11:00 Uhr, bei der Gemeindeverwal-
tung Schönfeld, Einwohnermeldeamt, Straße der MTS 11, 01561
Schönfeld Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 2. Februar 2025 eine Wahlbenachrich -
tigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 154
 Meißen
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl -

bezirk) dieses Wahlkreises 
• oder 
• durch Briefwahl 
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1
der Bundeswahlordnung (bis zum 2. Februar 2025) oder die
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1
der Bundeswahlordnung (bis zum 7. Februar 2025) versäumt
hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder
der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung
entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2025, 15.00 Uhr, bei der
 Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt
werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt
werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage,
15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
• ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle ab-
senden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00
Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen
Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Schönfeld, 27.01.2025

gez. Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld

Gemeinde Schönfeld
Wahlamt
Straße der MTS 11
01561 Schönfel
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Anlage 27 (zu § 48 Absatz 1 BWO)

n Wahlbekanntmachung

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde Schönfeld ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt: 

Wahlbezirk      Abgrenzung des Wahlbezirks              Lage des Wahlraums 
                                                                                 (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.)

001                   Ortsteil Böhla b.O.                                  Dorfgemeinschaftshaus Böhla b.O., Kulturraum, OT Böhla b.O., Dorfstraße 5, 
                                                                                 01561 Schönfeld

002                   Ortsteil Kraußnitz                                    Dorfgemeinschaftshaus Kraußnitz, Kulturraum, OT Kraußnitz, Finkenmühlenweg 3, 
                                                                                 01561 Schönfeld

003                   Ortsteil Linz                                            Dorfgemeinschaftshaus Linz, OT Linz, Schafgasse 2, 01561 Schönfeld
004                   Ortsteil Liega                                          Mehrzweckhalle Schönfeld am Schloss, Freie Scholle 10, 01561 Schönfeld

                  Ortsteil Schönfeld

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 13. Januar 2025 bis 02. Februar 2025 übersandt worden
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses
um 15:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Schönfeld, Straße der
MTS 11, 01561 Schönfeld zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler
haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der
Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kenn-
worts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis
für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden,
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehör-
de einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten,
dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben
 werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertre-
ter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des
Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des
Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Die Gemeindebehörde
Gemeinde Schönfeld
Wahlamt
Straße der MTS 11
01561 Schönfeld

Lampertswalde, 27.01.2025

gez. Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld
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n Berufe kennenlernen und ausprobieren: 
SCHAU REIN! »Woche der offenen Unternehmen Sachsen« startet im Landkreis Meißen

Die beliebte Berufsorientierungsinitiative „SCHAU REIN! – Woche der
offenen Unternehmen Sachsen“ lädt auch in diesem Jahr Jugendliche
ein, spannende Einblicke in die Berufswelt zu erhalten. Vom 17. bis zum
22. März 2025 öffnen im Landkreis Meißen über 210 Unternehmen, Bil-
dungseinrichtungen und Behörden ihre Türen für Schülerinnen und
Schüler ab Klassenstufe 7. Ziel ist es, den Jugendlichen praxisnah Beru-
fe vorzustellen, sie bei ihrer Berufswahl zu unterstützen und ihnen die
Möglichkeit zu geben, direkt mit Fachkräften ins Gespräch zu kommen.
Online-Buchung seit 13. Januar 2025 möglich. Die Veranstaltungsbu-
chung startete am Montag, den 13. Januar 2025, um 14 Uhr. Jugendli-
che können aus über 900 Angeboten mit rund 5.200 Plätzen im Land-
kreis Meißen wählen. Bereits jetzt wird empfohlen, sich auf der Plattform
www.schau-rein-sachsen.de zu registrieren oder den bestehenden Ac-
count zu aktualisieren, um einen reibungslosen Buchungsstart zu ge-
währleisten. Interessierte Unternehmen können auch weiterhin ihre An-
gebote auf der Plattform www.schau-rein-sachsen.de veröffentlichen.

Praxisnahe Einblicke in die Berufswelt
Von kleinen Handwerksbetrieben über große Industriekonzerne bis hin
zu sozialen Einrichtungen, Hochschulen und Behörden – die Vielfalt der
teilnehmenden Unternehmen bietet für jeden Interessierten etwas. Ob
technische Berufe, kreative Tätigkeiten oder soziale Berufsfelder – bei
„SCHAU REIN!“ können Jugendliche direkt in den Arbeitsalltag hinein-
schnuppern, selbst praxisorientierte Aufgaben lösen und offene Fragen
zu Praktikums- oder Ausbildungsangeboten klären.

Kostenfreie Mobilität und einfache Organisation
Damit die Anreise zu den Veranstaltungsorten kein Hindernis darstellt,
können Schülerinnen und Schüler kostenfreie Fahrkarten hinzubuchen.
Diese müssen bis zum 5. März 2025 über die Website bestellt werden.
Für Fragen oder Unterstützung steht die regionale Koordinierungsstelle
unter der Telefonnummer 03521 4760811 bereit.

Vielfältiges Angebot im Landkreis Meißen
Die SCHAU REIN!-Tage bieten ein umfangreiches Programm in ver-
schiedenen Städten und Gemeinden des Landkreises Meißen:
– 17.03.2025 SCHAU REIN!-Tag in Riesa

www.t1p.de/Rie-2025
– 17.03.2025 SCHAU REIN!-Tag in Lommatzsch

www.t1p.de/Lom-2025

– 18.03.2025 SCHAU REIN!-Tag in Ebersbach
www.t1p.de/Ebe-2025

– 18.03.2025 SCHAU REIN!-Tag in Großenhain
www.t1p.de/Grh-2025

– 20.03.2025 SCHAU REIN!-Tag in Coswig/Radebeul
www.t1p.de/CoRa-2025

Alle Angebote im Landkreis Meißen: 
https://www.schau-rein-sachsen.de/apps/ergebnisliste/region:meissen

Berufswahl aktiv gestalten
Die „Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ bietet Jugendlichen ei-
ne ideale Gelegenheit, ihre berufli- chen Interessen zu entdecken und
mit persönlichen Berufswünschen abzugleichen. Die Praxiswoche er-
möglicht es, neue Perspektiven zu gewinnen und erste Kontakte zu po-
tenziellen Arbeitgebern zu knüpfen.
Weitere Informationen und eine Übersicht über alle Downloads für Logo
und Stopper: https://www.schau-rein-sachsen.de/presse/

Die Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH (WRM), mit Sitz in Mei-
ßen, ist seit 2002 Dienstleister, Partner und Sprachrohr für alle Unterneh-
men, die im Landkreis Meißen tätig sind oder die eine Geschäftstätigkeit
in der Region aufnehmen möchten. Als ihre zentrale Aufgabe sieht die
WRM die Unterstützung bei der Sicherung und Entwicklung von Unter-
nehmen oder deren Ansiedlungswünsche. Sie vertritt den Landkreis
nach außen und wirbt für diesen sowie die ansässigen Unternehmen.
Darüber hinaus gehört die Förderung eines wirtschafts- und innovati-
onsfreundlichen Klimas sowie die Entwicklung eines regionalen Be-
wusstseins zu den Zielen der WRM.

Kontakt: Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH Öffentlichkeits -
arbeit, Anna Pfefferkorn Neugasse 39/40 01662 Meißen, Tel: 03521. 47
608 13, E-Mail: anna.pfefferkorn@wrm-gmbh.de,
www.wirtschaftsregion-meissen.de

n Informationen zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Die Versendung der Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl am
23. Februar 2025 erfolgte ab 13. Januar 2025. Es sollten bis zum 2. Feb-
ruar 2025 alle Wahlberechtigten eine Wahlbenachrichtigung erhalten ha-
ben. Auf dieser finden Sie wie immer Ihr zugeordnetes Wahllokal, sowie
alle wichtigen Informationen zu Ihrem Wahlrecht. An dieser Stelle machen
wir die Wahlberechtigten des Ortsteils Schönfeld und Liega nochmals da-
rauf aufmerksam, dass das neue Wahllokal für diese beiden Ortsteile die
Mehrzweckhalle am Schloss (ehemals Speisehalle) Freie Scholle 10 in
Schönfeld und nicht mehr die Oberschule Schönfeld ist. Die Mehrzweck-
halle als Wahllokal bietet einen behindertgerechten Zugang, eine ausrei-
chende Größe für die Wahlhandlung in Bezug auf die Anzahl der Wahlbe-
rechtigten im Wahlbezirk, eine gute Erreichbarkeit für die Wähler und ge-
nügend Parkmöglichkeiten. Für die Beantragung von Briefwahlunterlagen
finden Sie wie immer auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung das
nötige Antragsformular. Sie können die Briefwahlunterlagen aber auch
schriftlich per E-Mail beantragen. (Mailadresse: meldeamt@gemeinde-
schoenfeld.de) Bitte dazu in der Antragsmail Name, Geburtsdatum,
Adresse und Wählerverzeichnisnummer angeben. Wir bitten zu beachten,
dass der Versand der Briefwahlunterlagen erst in den 2 Wochen vor der
Wahl erfolgen kann, da uns erst dann alle Wahlunterlagen vorliegen. 

Telefonnummer für Rückfragen: 
Gemeinde Schönfeld 035248/834 100
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Meißen             Nossener Straße 38             03521/452077Krematorium Durchwahl                                     453139
Nossen              Markt 34                             035242/71006
Weinböhla       Hauptstraße 15                    035243/32963
Großenhain     Neumarkt 15                       03522/509101
Riesa                Stendaler Straße 20             03525/737330
Radebeul         Meißner Straße 134            0351/8951917
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Altmarkt 3 • 01990 Ortrand
� 035755/257 • www.Zschischang.com

+Rekordbrikett 
  Bündel und lose
+Lieferung von 
  Kies und Schotter,
  auch in Kleinstmengen
+Brennstoffkonto 
  gebührenfrei

RReecchhttssaannwwaalltt  
-  

M e i ß n e r  S t r a ß e  8  
 01558  Großenhain 
   

 Tel . :  03522 -527407  
 Fax:   03522-527418  
 Fu. :   0174-3401872  
 
 

SSeeiitt  11999999  iinn  GGrrooßßeennhhaaiinn  

   E-Mail: kontakt@kanzlei-schwokowski.de 

Der Stellenmarkt im Amtsblatt

Bringt Unternehmen und

Arbeitssuchende zusammen.

Anzeigentelefon: 037208/876200

Telefon:   (037208) 876-199
Fax:         (037208) 876-299
anzeigen@riedel-verlag.de

Dankanzeigen
in Ihrem Amtsblatt

ab

25 €
brutto s/w
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(m/w/d)

• Anzeigenverkauf

• Teilzeit, 20 bis 30 Stunden

• leistungsgerechte 

Entlohnung

• Quereinstieg möglich!

VERTRIEBSINNENDIENST

(m/w/d)

• Zeitungssatz

• Teilzeit, 20 bis 35 Stunden

• überdurchschnittliche

 Entlohnung

• versiert in Photoshop &

 gängigen Layoutprogrammen

MEDIENGESTALTER

(m/w/d)

• Offsetdruck, 

Zeitungsproduktion

• 37,5 Stunden/Woche

• keine Wochenendarbeit

• überdurchschnittliche 

Entlohnung 

MEDIENTECHNOLOGE

(m/w/d)

Du bist im Digitalen unterwegs?

• Teilzeit, 20 bis 35 Stunden

• keine Wochenendarbeit

• überdurchschnittliche 

Entlohnung

DIGITAL MARKETING 

Bei Interesse bitte einen kurzen Lebenslauf an: riedel@riedel-verlag.de • Tel.: 037208 876 0

WIR STELLEN EIN!

Verstärkung in unserem Team gesucht! 
JETZT BEWERBEN

Wir brauchen Dich! Wir brauchen Dich!

GmbH & Co.KG

RIEDEL GmbH & Co. KG • Gottfried-Schenker-Str. 1 • 09244 Lichtenau

Wir brauchen Dich!
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Neueröffnung 2025
Privatpraxis für systemische 
Familienaufstellungen und Energiearbeit
Rosemarie Madeleine Lindenau (Sozialpädagogin)
Hauptstraße 35, 01561 Thiendorf OT Ponickau (ehemals Friseur)
Individuelle Terminvergabe unter:
0151-22 11 42 95 oder lindenau.madeleine@gmail.com

Energiearbeit
„Wenn die Seele schreit und der Geist nicht hört, spricht der Körper.“

� Energetische Beratung und Coaching           � Geistheilung nach den Grundlagen von Horst Krone
� Quantenheilung                                    � Ausgleich der Chakren und Meridiane
� Matrixausweitung                                   � Geistige Wirbelsäulenaufrichtung, ………

Systemische Familienaufstellungen
Wir tragen, aus tiefer Liebe und Zugehörigkeit, unbewusst den Ballast der Anderen. Deshalb nehmen wir oft nicht vollständig
unseren Platz im Leben ein und erleben Krankheiten, Streitigkeiten und Probleme im persönlichen oder beruflichen Bereich.
In Familienaufstellungen werden grundlegende Zusammenhänge sichtbar, innere Konflikte aufgearbeitet, psychische 
Belastungen sowie familiäre Traumata und Verluste überwunden. Mit Hilfe von Stellvertretern, Bodenankern oder Symbolen
werden feste Beziehungsstrukturen und Verflechtungen erkennbar gemacht. Eine Aufstellung für Einzelklienten kann bereits
nach einer Sitzung Klärung und Entspannung im Konfliktherd bewirken.

„Gehen Sie längst überfällige Themen in Ihrem Leben an! Die Zeit ist reif!“

Baumverschnitt jeglicher Art
� mit Bühne
� bis 40 m Höhe
� 28 m Reichweite
� auch in schwer zugänglichen Bereichen
� Entsorgung des Verschnittes

Allgemeine Bauleistungen für Haus und Hof
� Abbrucharbeiten aller Art auch mit emissionsfreier 

Abbruchtechnik innerhalb von Gebäuden
� Maurer- und Betonarbeiten
� Garten- und Erdarbeiten
� Containerdienst
� Maschinenverleih
� Asbestarbeiten nach TRGS 519
� Rüstarbeiten mit Vermietung
� Pflasterarbeiten
� Schneid- und Bohrtechnik (z.B. Kernbohrungen)

Bauservice Köhler
Inh. Jan Köhler

Dorfanger 1, D-01561 Lampertswalde OT Brockwitz
Telefon +49 (0)172-88 10 771

eMail: jan@koehler-bau-lampertswalde.de
Internet: www.koehler-bau-lampertswalde.de

        SregrubedaR,gnuginierrhoR-DF         öRTO/hcabsrebE16510,25eßartS        nredö                
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